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Sorge der Pfarrgeistlichkeit für die Rekruten.«-s«)
Binnen kurzer Zeit werden die diesjährigen Rekruten

ihre Familien nnd die Heimat verlassen, um in die Kasernen
einzurücken. Nur wenige mögen sich ernster Überlegung
hingeben, welchen Schwierigkeiten sie in der Erfüllung
ihrer künftigen Berufspflichten begegnen, und welche Ver-
suchungen an sie herantreten werden. Darum ist es eine
dringende Pflicht der Seelsorge, dieselben nicht ohne Vor-
bereitung aus der Gemeinde, der sie bisher angehört haben,
zu entlassen.

Welche Belehrungen, Warnungen und Mahnungen ihnen
zu erteilen seien, richtet fich nach den besonderenVerhältnissen
des Ortes, nach dem Grade der Unerfahrenheit der Aus-
ziehenden und nach den religiösen, moralischen und sozialen
Zuständen ihres künftigen Aufenthaltsortes. Ein kurzer
Hinweis in einer Sonntagspredigt wird nicht genügen.

Es wird sich empfehlen, soweit es möglich ist, mit den
einzelnen Familien in Verbindung zu treten.

Auch besondere Vorbereitungs-Kurse für Rekruten nach
Art der Exhorten für besondere Stände werden vielfach
möglich und dringend wünschenswert sein. Schließen solche
Kurse mit einer Generalkommunion, so wird für die an-
dauernde Wirkung die beste Hoffnung gehegt werden können«

Auch in den Jngendvereinen darf diese Sorge nicht
übersehen werden. Die Seelsorger können fich wohl in
den meisten Fällen die Listen der Rekruten verschaffen,
um hiernach Einladungen zu erlassen oder persönlich An-
regung zu geben.

Die militärische Dienstzeit ist von großer Bedeutung
für die Charakterbildung des katholischen Mannes. Irre-
führung im Glauben, in den moralischen und sozialen Über-
zeugungen, bedrohen die noch wenig reifen und gefestigten

V) Auf Anregung von sehr hoher Stelle.

jungen Leute. Die Wachsamkeit nnd der Eifer der Militär-
seelsorge verdient die rückhaltloseste Anerkennung. Aber
Vorkehrungen für die Übergangszeit zu treffen, damit nicht
in den ersten Wochen des Kasernenlebens Unwiederbringliches
verloren gehe, ist die Pflicht der ordentlichen Gemeinde-
seelsorge, über deren Erfüllung die Pfarrgeistlichkeit dem
Guten Hirten Rechenschaft schuldig ist. Dr. H.

Johannes Krahl -is.
(Ein Nachrnf, gewidmet von Wilh. Frank, Domkapitular.)
»Wenn meine Werke n1ich nicht loben, Menschenlob

nntzt mir bei Gott nichts.« Mit diesen Worten hat fich
der verewigte Konfrater lange vor seinem Tode jede
Leichenrede verbeten nnd würde, wenn er es noch könnte,
gewiß die folgenden Ausführungen, die lie·bevolle Dankbar-
keit mir in die Feder diktiert, zu verhindern gesucht haben.
JndessenznmNutzen derL e b end en sollendiese Zeilen dienen.

Johannes Krahl, als Sohn eines angesehenen
Fleischermeisters in Beuthen O.-S. am 9. Juni l838 ge-
boren, besuchte das Gleiwitzer Gymnasinm und die Breslaner
Universität. Am 4. Juli 1862 zum Priester geweiht,
wirkte er erst einige Jahre in Lnbetzko und Ujest, bis er
am 16. Mai (seinem Namenstage) 1865 als Kaplan nach
Ratibor kam, wo er mit dem im jugendlichen Alter ver-
storbenen Kaplan Christoph, dann mit Zawadzki (als
Pfarrer in J-anowitz s), Gorke, Bowroth (als Pfarrer in
Ostrog T) n. a. unter dem heute noch lebenden verehrungs-
würdigen Herrn Prälaten Dr. H. Schaffer rüstig im
Weinberge des Herrn arbeitete, bis er am 25. November
1872 anstelle des bisherigen Kuratns Bowroth als Knratus
angestellt wurde.

J-n diese Zeit fällt schon die Gründung des Paramenten-
Vereins, dem er allmonatlich eine Katechese hielt, und den
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er bis zu seineu1 Lebensende leitete. Wie viele Paramente
hat dieser Verein im Laufe der Jahrzehnte auch an arme
Kirchen verteilt!

Im Jahre 1867 übernahm er im Ursnlinerkloster den
Religionsnnterricht, den er auch unter den veränderten
Verhältnissen des Knlturkampfes nnd selbst nach seinem
Austritt aus der Seelsorge am I. April 1907 zu erteilen
sich bemühte.

Die Zahl seiner Schülerinnen, zumal aus den besser
situierten Familien, die ihm ein treues Andenken bewahren,
belänft sich auf Tausende.

Regelmäßig erteilte er auch den schulplanmäßigen
Religionsunterricht in der Volksschule, nnd, wenn die
Glocke Mittags zum Angelus läutete, konnte man ihn, mit
dem Katechismus in der Hand, sicherlich auf dem Wege von
der Schule nach Hause auf der Straße treffen. Den Grauen
Schwestern, deren Beichtvater er ebenso Jahrzehnte hin-
durch gewesen wie der der Ursulinen, war er der denkbar
beste Freund und Ratgeber. Gern verweilte er in ihrem
trauten Heim auf der Salzstraße (der alten ,,Post«) all-
wöchentlich ein Stündchen und unter ihrer hilfreicheu
Obhut verbrachte er seine letzte Ruhezeit nnd ist auch dort
gestorben. Als Nachfolger des Kuratns Bowroth übernahm
er 1872 die Leitung des St. Vinzenz-Vereins, die er bis
19()8 behielt. Ungezählte Tausende von Mark wurden in
dieser Zeit unter die zahlreichen Bittfteller verteilt, aber auch
durch die persönliche eifrige Tätigkeit der Vereinsmitglieder
unter seiner Anleitung reicher Segen in moralischer Hinsicht
geschaffen. Die Generalversammlung der St. Vinzenz-
Konferenz, welche in der Regel nach dem alljährlich iiblichen
Bazar am 8. Dezember abgehalten wurde, war auch eine
eklatante Anerkennung seiner Arbeit.

Ebenso leitete er viele Jahre den 3. Orden, den
christlichen Mütter-Verein, den St. Jsidor-Verein für die
Sachsengänger, die Marianische Kongregation, deren Be-
gründer er gewesen, sodaß man staunen muß, woher
Johannes Krahl die Kräfte und die Zeit hernahm, um
all� das leisten zu können. � Und doch half er auch im
Männerverein, im Gesellen-, im Arbeiter-Verein durch
Vorträge aus, so oft er konnte. Er vergaß ihrer sowie
des St. Bonifatins-Vereins auch in seinem Nachlaß nicht.

Jm Beichtstuhl erschien er, wenn irgend angängig, jeden
Morgen um 6 Uhr; Scharen von Beichtkindern umlagerten
seinen Beichtstuhl, und was er da geleistet, weiß Gott allein.
Durch sein persönlich so mildes Wesen gewann er auch
das Vertrauen sonst abseits Stehender, nnd gar manchen
mit der Kirche Zerfallenen gelang es seinem echt priesterlich-

milden Anfreten noch auf dem Sterbebett mit Gott zu ver-
söhnen. Noch dieser Tage schrieb mir ein ,,Liberaler«, der den
Heimgegangenen auch persönlich gekannt: »Mit ihm ist ein
Stück Ratibor zu Grabe getragen. Was ihn in meinen
Augen stets hochgestellt hat, war seine n1ilde Gesinnung.
Jch kann mich nicht erinnern, jemals ein hartes Urteil
ans seinem Munde vernommen zu haben.«

Die Woche hielt er mit uns Kaplänen abwechselnd,
solange es ging, ganz pünktlich.

Er war auch Jahrzehnte hindurch Seelsorger im
Jnquisitoriat und hat, wenn ich mich nicht irre, einmal einen
Delinquenten auf dem Gange zum Schaffot begleiten müssen.

Der Taubstnmmenanstalt, einer der größten in Europa,
gehörte er als Vorstandsmitglied seit l898, seit 1903 als
stellvertretender Vorsitzender an.

Ebenso leitete er seit 1892 die so außerordentlich
wichtige, segensreiche Pastoral-Konferenz. Gerade auf
Grund seiner langjährigen Seelsorgs-Praxis und seines
konzilianten Wesens war er wie berufen zu einem solchen
Posten.

Er snchte sich auch auf dem Laufenden zu halten durch
eifriges Studium einschlägiger Zeitschriften nnd Bücher;
ganze Reihen von Jahrgängen der ,,Stimmen ans Maria-
Laach« u. a. geben Zeugnis davon.

Jn den fast vier Jahren, wo ich an seiner Seite unter
dem hochverehrten Hern Prälaten Schaffer � drei volle
Jahre war ich alleiniger Kaplan in Ratibor für drei �
arbeiten konnte, war ich oft erstaunt, wie P. Krahl immer
fertig war, fertig mit seinem Brevier, fertig mit der
deutschen und polnischen Predigt, fertig auch zum Spazier-
gang. Das lag an der Zeiteinteilung. »Wenn Sie sichs«,
so sagte er zum Schreiber dieser Zeilen, ,,nicht einrichten,
werden Sie nie fertig.« cui-pe c1iem! Benütze die Zeit!
Diese Mahnung befolgte der Verstorbene, und darum
arbeitete er sich schriftlich in seinen freien Stunden einen
Vorrat an Predigten ans, die er nach der in Ratibor
üblichen Predigtordnung· im nächsten Vierteljahre zu halten
hatte, nnd war dann, selbst wenn er drei Tage hinter-
einander zu predigen hatte, sozusagen eben ,,fertig«.
Welchen Vorrat an Sakra1nents- und Muttergottespredigten
dürfte man in seinem Nachlasse finden! Er predigte
nicht in hochtrabeuden Wendungeu, sondern einfach nnd
verständlich. Das Politische sprach und schrieb er korrekt
und war beim polnifchen Volke, dem er sich jederzeit wohl-
wollend gegenüberstellte, beliebt.

Ein großes Glück für die kirchlichen Verhältnisse Ratibors
im Knlturkampfe bestand darin, daß, während eine Reihe
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Nachbarpfarreien durch den Tod erledigt waren, in Ratibor
alle Geistlichen lebend blieben, die dann abwechselnd auswärts
Aushilfe leisteten und darum Sonntag für Sonntag biniereu
mußten. Kral)l half auch in der Wahlbewegung in den
Ortschaften des Kreises oft aus, und noch in viel späteren
Jahren erzählte er gern von ,,seinen Leiden und Freuden«
in dieser Beziehung.

Aber schon frühzeitig legte ihm, dem Priester mit dem
vollen grauen Haarn)nchs und dem jugendfrischeu Gesichte,
der liebe Gott ein besonderes Kreuz auf; ein Unterleibsleiden
quälte ihn Jahrzehnte hindurch, und wenn er auch in
Wildnngen oft zeitweise Erholung fand, mußte er sich doch
große Schonung auferlegen. Dazu kam dann ein Augen-
leiden, er mußte sich in Breslan operieren lassen. Schließlich
konnte er nur ein Auge (dazu unter dem Glase) gebrauchen
und mußte auf das Beten des Breviers und längere
Lektüre zu seinem großen Leidwesen verzichten. Da trat,
so schwer es ihm auch fiel, der Gedanke an den Ruhestand
immer lebendiger vor sein geistiges Auge; am l. April
verwirklichte er ihn. Seine Emineuz ehrte ihn durch Ver-
leihung des Titels ,,Geistlicher Rat«, der Staat dnrch den
Roten Adlerorden, nnd die Stadt Ratibor, ohne Unterschied
der Konfesfion, bereitete ihm zum Abschiede Ovationeu, wie
sie selten einem Priester zuteil werden. Auch im Ruhe-
stande half er noch ans, wo er konnte. Nochmals suchte
er 1910 in Wildungen Hilfe, aber vergebens. Am 27. Juli
traf ich ihn zufällig auf der Rückreise nach Ratibor auf
dem Breslaner Hauptbahnhof, ganz gebrochen und offenbar
schwer krank. Da ich denselben Weg nach Ratibor vorhatte,
konnte ich n1ich seiner bis dahin annehmen. Schon die
nächsten Tage ließen den gefährlichen Zustand seiner
Krankheit erkennen, und am Abende des 8. August übergab
er seine Seele seinen1 Schöpfer unter den Gebeten seiner
treuen Pflegerinnen. Die enorme Beteiligung an seinem
am 11. August abgehaltenen Begräbnis bewies nochmals
deutlich, welcher Sympathien fich der Ver(-wigte bei
Klerus und Volk erfreute. Nun ruht er draußen auf
dem Jerufalemer-Friedhofe aus von seinen Leiden und
Mühen.

Von ihm sagt der bereits vor 12 Jahren verstorbene
Geistl. Rat Dr. Weltzel-Tworkan in seiner Geschichte des
Archipresbyterats Ratibor S. 431: ,,desfen Ausdauer in
hiesiger Stellung gibt Zeugnis von der Anerkennung, die
ihm wegen seines gesegneten Wirkens von der geistlichen
Behörde zuteil wird, als auch von der Anhänglichkeit und
Verehrung, die ihm für seinen Berufseifer allseitig ent-
gegengebracht wird.«

Mit ihm ist ein vorbildlicher Priester dahingegangen,
ein Mann gewissenhafter Arbeit, ein liebenswürdiger Kon-
frater, dem ich ein treues Andenken bewahren werde.

R. i. p.

Ein Blick ans die modernen heimatlichen Steuer-
verhiiltnisse und die sittlichen Grundsätze bezüglich

der Stenerpflicht,
insbesondere Bcsnrechnng der Posten im Einkommen des Klerus,

die steuerfrei bleiben können.
Von Pfarrer Wallowy in Sakran.

Nachdem in Nr. 13 des ,,Schlesischen Pastoralblattes«
das Urteil des königlich preußischen Oberverwaltungs-
gerichts vom 9. März 1893, das grnndlegend für die
neueste Rechtsprechung bezüglich der Besteuerung des Klerus
ist, abgedruckt worden ist, will ich im folgenden zur Ver-
vollständigung des Materials noch einige der von den
höchsten Steuerbehörden an die Einschätzungskommissiouen
zur Nachachtung ergangenen amtlichen Jnstrnktionen zur
Kenutnisnahme nnd Benutzung für alle Jnteressenten ver-
öffentlichen.

Entscheidung des V1l. Senats vom 22. Juni 1904. .1. N. Ia 2t5
ne-p. tu 149-03, Band 12 Seite 174 Nr. (;2.

Eiukonnuensteuer. Regeln für die Feststelluna des Dienst-
auflvandes eines Geistlichen.

Auf die Beschwerde des Steuerpflichtigen, eines katho-
lischeu Pfarrers, wurde die Sache zur anderweiten Ent-
scheidung vom Oberverwaltungsgerichte zurückgegeben aus
folgenden Gründen:

Die angegriffene Entscheidung, nach welcher die Be-
rnfungskommission das steuerpflichtige Gesamteinkommen
für 1902 auf 374l Mk. und die Steuer, unter Ermäßigung
des tarifmäßigen Steuersatzes um drei Stufen gemäß
§ 19 des Einkommensteuergesetzes auf 52 Mk. festgesetzt
hat, läßt sich nach § 44 Nr. 1 und Z a. a. O. nicht
aufrechterhalten. Jn seiner Berufnngsschrift hatte der
Steuerpflichtige folgendes behauptet:

,,Bei der neuesten Festsetzung des hiesigen Kirchenetats
sind übrigens für das Dienftfuhrwerk gleichfalls 600 Mk.
angesetzt worden.« War diese Behauptung nach dem
Stande beim Beginne des Steuerjahres richtig und der
in Bezug genommene Etat von maßgebender Bedeutung,
so handelte es sich in Höhe von 600 Mk. bei den dem
Steuerpflichtigen für die Ausübung seines geistlichen Amtes
zustehenden Bezügen um einen der Besteuerung nicht unter-
liegenden, zur Bestreitung des Dienstaufwandes bestimmten



Teil des Diensteinkonnneus (§ 15 Abs. 3 a. a. O.; Art. 22
Abs. 2 Nr. I der Ausfiihrnugsanweisung vom 6. Juli 1900).
Ohne nun, wie es danach geboten war, zu jener Behauptung
Stellung zu nehmen, hat die Berufungskommission bei Er-
mittelung des stenerpflichtigeu Einkommens ans gewinn-
bringender Beschäftigung mit einem Abzuge von nur 3()0 Mk.
als ,,Wert des Dienstfnhrwerkes« gerechnet. Die bei freier
Beurteilung nicht spruchreife Sache ist zur andertveiten
Entscheidung an die Berufungskomn1ission zurückzugeben,
deren Aufgabe es nunmehr sein wird, unter Beriicksichtigung
des Vorbemerkten und der neuen Ansührungen des Be-
schwerdeführers sein steuerpflichtiges Einkommen nochmals
zu ermitteln. Dabei ist insbesondere folgendes zu beachten:

1. Sofern nachgewiesen werden sollte, daß zu dem ent-
scheidenden Zeitpunkte, also bei Beginn des Steuerjahrs,
seitens der zuständigen Behörde 600 Mk. vom Stellen-
einkommen als Entschädigung für Dienstfuhrwerk, also als
Dienstaufwand, bestimmt waren, so scheidet dieser Betrag
aus den zu versteuernden Stelleneinkünften ohne weiteres
aus, und es kann nur noch die Frage entstehen, ob nnd
in welchem Umfange neben den durch diesen Dienstauswaud
verfügbaren Mitteln Aufwendungen für wirtschaftliche
Gespannhaltnng im Landwirtschaftsbetrieb als Bewirt-
schaftungskosten (Art. 11 1I der Aussührungsanweisung)
zu berücksichtigen sind. Anderenfalls wird, vorausgesetzt,
daß die Unterhaltung von Dienstfuhrwerk überhaupt zu
den dienstlichen Obliegenheiten des Stelleninhabers gehört,
umgekehrt zunächst zu erörtern sein, welcherlei Kosten der
Gespannhaltnng dem landwirtschaftlichen Betriebe zur Last
fallen, und demnächst, evtl. schätzungsweise, zu ermitteln
sein, welche Zuschüsse wegen der Benutzung des Gespanns
als Dienstfnhrwerk (Dieustauftvand) aus dem Stellen-
einkommen zu leisten sind (vgl. Entscheidungen des O. V. G.
in Steuersachen, Band I S. 256 und 257).

2. Ob Ausgaben für den Unterhalt eines Hilfsgeistlichen
(Vikar, Kaplau) ebcnfalls als ,,Dienstaufwand« auszu-
scheiden haben, hängt lediglich davon ab, ob nach dem
Stande beim Beginne des Steuerjahrs dergleichen Auf-
wendungen aus den Stelleneinkünften auf Anordnung der
zuständigen Behörde für dienstliche Zwecke zu verwenden
waren, oder ob solche etwa mehr oder weniger freiwillig
zur persönlichen Erleichterung der dienstlichen Obliegen-
heiten geleistet worden sind (vgl. a. a. O. Bd. IX S. 179).

3. Der vom Steuerpflichtigen verlangte, von der Be-
rufungskommission bewilligte Sonderabzug von 200 Mk.
für ,,Dienstauswand« wird dem Gegenstande wie der Be-
rechtigung nach zu prüfen nnd im Falle seiner Zulässig-
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keit in Verbindung mit den anderweit als ,,Dienstaufwand«
anzuerkennenden Aufwendungen vom gesamten, aus drei
Quellen fließenden Stelleneinkommen in einer Summe ab-
zuziehen sein.

4. Der ortsübliche Jahresmietwert der freien Dienst-
wohnung und der, evtl. in Verbindung mit Dienstsuhrwerk,
ans der Bewirtscha-ftuug von Liegenschaften (Dieust-
ländereien) in der maßgebenden Zeit erzielte Reinertrag
werden von neuem zu schätzen sein.

5. Meßstipendien gehören zu den steuerpflichtigen Be-
zügen aus amtlicher Stellung (vgl. a. a. O. Bd. VlI
S. l2l und Bd. X S. 196).

Entscheidnng des V1l. Senats vom 29. November 1900.
J. N. lIl) 113 -� lieu. Ill) 72X99, Bund lX Seite 179 Nr. 39.

Einkommensteuer.
Ausgaben eines Geistlichen für einen Vikar sind abzugsfähig,
wenn zur Bestreitung derselben ein bestimmter Teil des Pfarr-

eiukommcns als DicustaufnIaud bestimmt ist.
Der Steuerpflichtige, ein katholischer Pfarrer, von

welchem in seiner Steuererklärung für l899 von den
auf rund 6568 Mk. angegebenen Gesamteinkünften u. a.
I500 Mk. als Ausgaben für einen Vikar in Abzug ge-
bracht waren, hatte zugleich zur Erläuterung dieses Ab-
zuges angegeben, daß wegen seiner Kränklichkeit der Vikar
von seiner vorgesetzten Dienstbehörde seit Mai l898 zu
seiner Vertretung angestellt sei und daß dessen Unter-
haltung und Revennen der dortigen Pfarrstelle zur Last
fielen. Nachdem ihm bei der Beanstandung seiner Steuer-
erklärung bemerklich gemacht war, daß, sofern nicht etwa
die Vikarstelle im Kirchenetat vorgesehen sei, die ihm durch
die Haltung eines Pfarrgehilsen erwachsenden Ausgaben
nicht abzugsfähig sein würden, hatte er erwidert, daß
allerdings die Vikarstelle im Kirchenetat nicht vorgesehen
sei, daß jedoch jene Entscheidnng auf die in der Diözese
zu Recht bestehenden Verhältnisse nicht passe und demnächst
zur Begründung dieser Behauptung die Abschrift folgender
Bezengung des General-Vikariatamts vorgelegt:

,,Auf Ersuchen des Pfarrers N. N., des Steuerpflichtigen,
wird hierdurch von Oberaufsichtswegen bescheinigt, daß
das Benefizinm nicht allein zum Unterhalt des Pfarrers,
sondern der zur Pastorierung der Pfarrei erforderlichen
Geistlichkeit bestimmt ist, ferner daß die Behörde allein
darüber zu bestimmen hat, ob ein Vikar anzustellen ist
oder nicht.«

Trotzdem wurde der beanspruchte Abzug weder von
der Veranlagnngskommission noch von der Berufungs»-
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kommission zugelassen, wobei letztere ansfiihrte, daß dies
deshalb nicht zulässig sei, weil die Stelle des Bikars im
Kirchenetat nicht vorgesehen, der Zensit vielmehr zum
Halten dieses Hilfsgeistlichen nur infolge seiner Krankheit
genötigt sei. Dabei wurde auf das in Fuistings Kom-
mentar zum Einkommensteuergesetz, 4. Auflage, S. 174
Anm. 13Bb mitgeteilte Erkenntnis des Oberverwaltungs-
gerichts vom 26. Juni 1894 �� VI B 1904 -� hingewiesen.

Der hiergegen erhobenen Beschwerde wurde seitens des
Oberverwaltungsgerichts durch Rückgabe der Sache zur
anderweiten Entscheidung Erfolg gewährt aus nachstehenden
Gründen:

Die Berufungskommission hat es unterlassen, zu der
erwähnten in Abschrift vorgelegten Bezeuguug des General-
Vikariatamts Stellung zu nehmen, während sie allenfalls
nach Einforderung des Originals dieser Bezeugnng hätte
prüfen müssen, ob nicht etwa die in Rede stehenden Aus-
gaben nach § l5 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes vom
24. Juni 1891 und nach Art. 22 Nr. Z der Ausführungs-
anweisung vom 5. August 1891 als ein zur Bestreitung
des Dieustaufwandes bestimmter Teil der vom Zensiten
aus seiner pfarramtlichen Stellung bezogenen Einkünfte
außer Ansatz zu lassen seien.

Unterliegt daher die Berufungsentscheidung nach § 44
Nr. 2 des Einkommenstenergesetzes wegen dieses wesent-
lichen Berfahrenmangels der Aufhebung, so ist zugleich
die nicht spruchreife Angelegenheit an die Berufungs-
kommission zur anderweiten Erörterung und Entscheiduug
zurückzugeben, wobei folgendes zu beachten sein wird.

Nach der mit der Beschwerde im Original vorgelegten
Bezeugung ist das mit der Pfarrstelle des Steuerpflichtigen
verbundene Diensteinkommen so bemessen, daß in ihm zu-
gleich die Entschädigung für die zur Pastorierung der
Pfarrei außer dem Pfarrer etwa erforderlich werdende
Geistlichkeit mitenthalten ist, und hat darüber, ob die mit
Rücksicht auf die Verhältnisse des Pfarrsprengels und auf
die persönliche Leistungsfähigkeit des Pfarrers für den
letzteren nötige Arbeitshilfe durch Anstellung eines Bikars
zu beschaffen ist, lediglich die geistliche Oberbehörde zu
entscheiden. Dieses war bei Besetzung der Pfarrstelle
zweifellos ebenso, wie der Anstellungsbehörde, so auch
dem Zensiten bekannt. Wie angenommen werden muß,
waren daher bei dieser Besetzung der Zensit und die An-
stellungsbehörde, wenn auch nur stillschweigend, darüber
einig, daß für den Fall der Anstellung eines Vikars die
Aufwendungen des Zensiten für diese Arbeits-hilfe dem-
selben nicht etwa besonders ersetzt werden sollen, sondern

daß statt eines besonderen Ersatzes dieser Dienstaufwands-
kosten eine ihrem Betrage nach nicht weiter festgestellte
bezügliche Entschädigung als ein für allemal durch das
ganze Diensteinkommen schon mitgewährt, in letzterem mit
einbegriffen sei (vgl. das in Bd. I S. 254 der Entscheidungen
des Gerichtshofes in Staatssteuersachen mitgeteilte Er-
kenntnis vom 9. März l893). Hieraus ergibt sich, daß
der Abzug für den Unterhalt des Bikars zulässig ist, und
da der Zensit demselben nach seiner glaubwürdigen Angabe
jährlich bar 504 Mk. zahlt, wird es nur noch der Er-
mittelung des Jahreswertes der dem Vikar zu gewährenden,
bzw. gewährten freien Station im Wege der Schätzung
bedürfen. Der Fall liegt hier also wesentlich anders als
der der erwähnten Entscheidung vom 26. Juni 1894 zu-
grunde liegende Tatbestand, über den nach Lage der Akten,
bzw. dem Vortrage des Zensiten nur so viel feststand, daß
der letztere sich seinerseits durch schwere Krankheit zur Be-
stellung eines Gehilfen und Beschaffung sonst nicht er-
forderlichen Fuhrwerks veranlaßt gefunden hatte.

St. Augustini (lootrinu nsoetie-M)
(Ju1)ut V. Peeeutum eons(-ientine maximum tot-mentam.

l. Inter omnes tribu1ationes hum-in:-re animae, nu1la est
maj0r tribulatio, qu-im eonseientia (1eIietorum.

Namq11e si ibi vu1nus non sit, sanumque sit intus
l1ominis quod eonsoientia. voeatur:, ubieumque a1ibi passus
t·ue1-it tribu1ationes, i1lue eonfugiet, et ibi inveniet Deum.

Si untern ibi requies non est propter aloundantiam
iniquitatis, quonix-im et ibi Deus non est; quid faetu1«us
est homo? quo eonfugiet, cum eoeperit pati tribu1ationes?

Fugiet ab agro ad eivitatem, a pub1ico ad (1omum, a
e1omo in eubiou1um, et sequitur t1·iIou1atio: a eubieu1o j-im
quo fugiat non habet, nisi in inte1·jus eubile suum.

Po1·ro si ibi tumulus est, Si fumus iniquitatis, si Hammer
see1eris, non illuo potest eont"uge1-e; pe1iitu1· inde:, et (-um
in(1e pe1litu1-, a seipso pe1litur.

Et eeee l1ostem suum invenit, quo (-onkugerat: seipsum
quo fugiturus est? quoeumque fugerit, se tral1it post se;
et quoeumque ta1em traxe1·it se, eruoiat se de se.

lps-re sunt tribulationes qu-re inveniunt hominem nimis:
aeerbiores enim non sunt: t-into non sunt aeerbiores, qu-into
non sunt interiores1).

-!-) Aus dem schönen im Verlage von Benziger se Co. in Einsiedeln
erschienenen Buche v. P. A. M. Tonna-Barthet, O. s. A. � Nach-
drnck verboten.

I) IDna1·. in PS. Xl«V, n. 3.
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2. Dives in conScientia securior dormit in terra, quam
dives in purpura.

Ibi non excitat sollicitudo maiigna compuncto corde
de Scelere. «

Serva divitias in corde tuo, quas tibi contu1it paupertas
Domini Dei tui; imo ipsum adhibc custodem: ne percat
de corde quod dedit, sei-vet ipSe qui dedit.1)

Quid pro(1est tibi Si quod est exterius sanum est, et
putret"acta est medulla conscientia tuae?2)

Quid prodeSt quia hymnum cautat 1ingua tua, Si sacri-
legium exha1at vita tua?3)

Quid prodest quia caro munda est, et habitator carnis
immundus?4)

ConScientia te non conSo1atur, non est bcnc til)i secum:
quia hene esse cum male non potest.

Quisquis autem ma1uS est, male Secum est: torqueatur
necesse est sil)i seipso tormento.

Ipse est enim poena sua, quem torquet conscientia sua.5)
B. Elige quid in co1-de ha1)ere debeas; intus plenuS

esto, ubi divitias tuas Deus videt, homo non videt.
Nec qui-« homo non videt, ideo debes contemnere quod

intus habes.S)
1n conscientia videt Christus, ibi amat Christus, ibi

al1oq11itur Christus, ibi punit Christus, ibi coronat ChriStuS.7)
sicut magna est poena impiorum conscientia, sie magnum

gaudium piorum ipSa conscientia.8)
Potest calumniator facere tibi ma1am famam; sed non

potest interiicere conscientiam pnram.9)
Beatus Si gaudes quando intras ad eor tu11m et nihil

ma1i ibi invenies.
4. Quomodo no1unt intrare domus suas, qui habent

maiaS uxores quomodo exeunt ad for-um, et gaudent; coepit
hora esse, qua intrent in domum Suam contristantur: intra-
turi sunt enim ad taedia, ad murmura, ad amarit11dines,
ad everSiones, quia non est domus composita, ubi inter-
virum et uxorem pax nu11a est, et me1ius illi est foris
circumire.

Si miseri s11nt, qui cum redeunt ad parietes suos, timent
ne a1iquibuS suorum perturbationibus evertantur, quanto
S11nt miseriores, qui ad conscientiam suam redire no1unt,
ne ibi 1itibus peccatorum evertantur?

I) sermo XXXV1, can. IlI. «) Enar. in PS. XLV, n. Z.
C) Enar. in PS. ClI n. 28. «) sec«n1o XLV, n. 8.
E) Bnar. I1 in PS. XXXVl, n. 10. C) sec«1no XXXVl, cap. Vlll.
7) Enar. in PS. XLlV, n. 29. S) i(Jnar. in PS. Llll, n. 8.
9) sermo CCCXL1ll, n. 2.

Ut possis libens redire ad eor tuum, munda ii1ud:
Beete« enim -M-made· eor-de, Wo«-Horn 2«z).52· Dein« mTdeb«nt.I)

Auker inde cupiditatum so1-des, aufer labem avaritiae,
aufer ta1)em supcrstitionum, aufer sacrilegia et mal-is
cogitationes, odia, non dico adversus amicum sed etiam
adversus inimieum: aut"er ista omnia: intra in eor tuum,
et gaude1«)is ibi.

Cum ibi coeperis gaudere, ipsa munditia cordis tui
de1ectabit te, et t"aciet orare: quomodo Si venias ad ali-
quem loeum, silentium est ibi, i"orte quies est ibi, munduS
est locus.2)

Quare t"oris tibi vis esse 1)ene? quia non est ti1)i intus
bene, unde gaudeas in conscientia.3)

5. Concordent in te 1ingua cum vita, os cum conScientia.
Concordent voces cum moribus: ne korte 1)onae voces

teStimonium dicant contra ma1oS m0res.4)
Quidquid vis poteS fugere, praeter conscientiam tuam.
1ntra in domum tnam, requieSce in lecto tuo, intra in

interiora: interius ha1)ere nihil potes, quo fugias a con-
Scientia tua, Si rodunt te peccata tua.

Irascitur tibi Deus, quo fugies? Audi (1uid dieat in
PSa1mo, timens iram Dei: Qui) sähe «- .5J2iø«2·t« tuo, et Yoro
cr fac2«c tu-,r f«xJ2«c«n.2 So· asce-2e2Zeø«o in (:oeZ«m, J« ihr) es;
Si· descendeø«o in r««fem2cm, rrde8.5)

Quocumque iero, ibi te invenio: et Si irasceriS, u1torem
te invenio; si placatuS es, adjutorem.

Nihil mihi ergo restat, nisi ad te i·ugere, non a te.
Ut evadas hominem dominum quicumque servuS es,

t�ugis in ca 1oca u1)i non est dominus tu11s: ut evadas
Deum, t·uge ad Dominum. Non est quo fugiaS Deum.

Tu Domine, mihi esto domus ret"ugii: nam Si sah-us
non fuero, quomodo i"ugio? Sana me, et fugio ad te.

Si me non sanas, ambulare non poSsum, fugere quo-
modo potero?6)

Die rcformierten Zisterzicnser. (Trappiftcn.)
1. Der Ursprung der Trappisien.

Die Mönche. «

Das klösterltche Leben ist von unserm Erlöser selbst angeordnet
worden. Es ist nämlich jener Weg der evangelischen Näte, den
der göttliche Meister vorgezeichnet hat. Es begann sozusagen schon
mit den ersten Christen und wurde dann das Erbteil derer, die

I) Martin V, s. E-�) I«Jna1«. lI. in l�s. XXXl1I, n. 3.
N H I ·(E) l««nar. in PS. C, n. 4. ) Sercno C(-LVI, n. 1.

C) PS. CXXXVlII, 7. «) I«Jnar. II in PS. XXX, n. 8.
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alles verließen, um Christo nachzufolgen. Seine Anhänger
wurden ,,Asketen« genannt, weil sie den Übungen der Be-
schaunngen und der Buße sich hingaben; ,,Mönche«, weil sie
fiir sich allein lebten, d. h. getrennt von den übrigen Menschen.
Es war zuerst nur im Orient bekannt, wo es unter deii ver-
schiedensten Formen geübt wurde, in denen man aber iiisgesaint
die drei Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams
findet, die ja seine Grundlage sind. Es war einsiedlerisch bei
Paulus, Antonius, Hilarion, sowie ihren Schiilern und Nach-
ahmern, die man die ,,Bäter der Wüste« nannte. Es war
gemeinsam in den Klöstern, wie z. B. in Tabenna und den
übrigen von Pachomius gestifteten, in den Lauren des hl. Sabbas.
Zudem erhielt es zahlreiche Gesetzgeber in Syrien, Ägypten
uiid in Palästina.

Die Regeln aber und Gebräuche des klösterlichen Lebens
der ersten Jahrhunderte, die darauf bezüglichen Unterweisungen
seiner berühmtesten Meister wurden gesammelt von Cassianus
(360��435) in seinem Institutionen und Konferenzen.

Unter diesen Gesetzgebern ist besonders zu erwähnen der
hl. Basilius, Bischof von Cäsarea (329�379), dessen Regel
sogar bis ins Abendland eingedrungen ist.

Dort aber fand sie das klösterliche Leben schon vor. Der
hl. Athanasius hatte es gegen das Jahr 342 nach Rom und
Jtalien verpflaiizt. Der hl. Eusebius von Vercelli (370)
seinerseits verbreitete es am Fuße der Alpen. Jn Gallien
blühte es bei den Schülern des hl. Martinus von Tours zu
Ligug(Z (360), bei den Schülern des hl. Honoratus und Hilarius
zu Lerin (410), bei denen des Cassianus im Kloster St. Viktor
zu Marseille (415). Es hatte die berühmten Klöster von
Condat bevölkert im Jura(425) und von Agaune inValais(5 I 5).

St. Benedikt.
Der große Gesetzgeber aber für die Mönche des Abend-

landes war der hl. Benedikt (480��543). Zur Zeit seiner
Geburt war das Mönchsleben schoii in voller Entfaltung.
Jm Alter von 14 Jahren zog er sich selbst in eine Höhle bei
Subiaco zurück, um dort als Eiiisiedler zu leben. Nach und
nach sammelten sich Schüler um ihn, so daß er in der Um-
gegend zwölf kleine Klöster gründete. Als er durch Ver-
folgungen genötigt war, diese Orte zu verlassen, zog er sich
nach Monte-Cassino zurück (529). Dort gründete er das
berühmteste aller Klöster, welches die Hauptstätte des Benediktiner-
Ordens und des ganzen Mönchstums im Okzident wurde.

Dort auch verfaßte er das Meisterstück seiner ,,Regel«,
die noch heute seinen Namen trägt, und die wegen ihrer
Weisheit und Milde alle andern älteren Regeln verdrängte.
Sie hat später den Regeln aller Ordeiisstiftungen und Jn-

stitute des Mittelalters und der neueren Zeit als Quelle
und Basis gedient.

Und in der Tat ist die Regel des hl. Benedikt eine un-
erschöpfliche Fundgrube, in welcher unter einer relativ kurzen
Form eine vollständige Aufstellung alles dessen enthalten ist,
was das Klosterleben, seine Natur, seine Existenzberechtigung
und seinen göttlichen Ursprung betrifft.

Gegen Ende seines Lebens (543) sandte der hl. Benedikt
seinen berühmtesten Schüler, den hl. Maurus, nach Gallien.
Dieser griindete dort ein Kloster mit Namen Glandfeuil (543),
welches später St. Manrus an der Loire genannt wurde. Von
dort aus vervielfältigten sich die Benediktinerklöster in Gallien
und den anliegenden Ländern und absorbierten später alle
vorhergegangenen klösterlichen Institute. Denn die Regel des
hl. Benedikt substituierte sich rasch und fast allgemein allen
übrigen Regeln. Lange jedoch, während mehr denn eines
Jahrhunderts, hatte sie als Rivalin die Regel des hl. Columban
(543�615), welche zu Luxeuil blühte, sowie in allen hiervon
abhängigen Klöstern in Gallien, Italien und der Schweiz.
Allein diese Regel, wegen ihrer allzugroßen Strenge, war dazu
verurteilt, zu verschwinden.

Die Benediktiner bebauten das Land und pflegten die
Künste und Wissenfchaften. Jn jener Zeit aber mußten sie
vor allem die Wälder ausroden und die wilden Ländereien
urbar machen, auf ivelche man sie berief, um ihre Klöster zu
griinden. Man kann von den Benediktinern und ihren
Borgängern kühn behaupten, daß sie es waren, die den Boden
Galliens urbar gemacht haben.

Durch ihre angestrengten Arbeiten und auch durch die
christliche Freigebigkeit der Einwohner gelangten sie bald zum
Besitz weiter Ländereien und großer Reichtümer. Das aber
war eine gefährliche Klippe für sie, und an dieser Klippe litten
nach und nach Schiffbruch sowohl die Disziplin als auch der
ursprünglich fromme Eifer. Denn vom Ordensmanne, mehr
als von jedem anderen, verlangt Gott, daß er sich der irdischen
vergänglichen Güter nur vorübergehend bediene, um zum
Besitze der himmlischen ewigen Schätze zu gelangen. Sie
transeamus per bona temp0ra1ia, ut non amittamUs aete1«na!
(St. Paulus)

Auch hatte an diesem Berfall noch der Mangel an Aufsicht
und Kontrolle großen Anteil, weil jede einzelne Benediktiner-
Abtei für sich selbst unabhängig war.

Wohl wurden großmütige und glorreiche Anstrengungen
gemacht, um den verwüstenden Strom einzudämmen, wie z. B.
die Reform des hl. Benedikt von Aniano (750��821). Die
Päpste, Könige, Fürsten, Konzilien, ja die Äbte selbst hatten
häufig versucht, dem Ruin entgegenzuarbeiten und an der
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Wiederherstellung der Disziplin zu arbeiten. Allein der Erfolg
war von kurzer Dauer.

Als die Reform von Clugny (910) ins Leben trat, war
die Beobachtung der Regel schon weit von ihrer urspriinglichen
Reinheit entfernt, und es wäre schwer gewesen, vollständig
zu derselben zurückzukehren. Die reichsten und beriihmtesten
Benediktiner-Abteien in Frankreich waren ohne Zweifel Clugny
und St. Dent)s bei Paris. Diese Namen und die be-
rühmten Männer, die mit ihnen verbunden sind, gehören der
Geschichte an und sind demnach zur Genüge bekannt.

Immerhin aber, wenn Vom Verfall des religiösen Lebens
in den Benediktinerktöstern die Rede geht, muß man dabei
nicht an schwere Unordnungen denken oder an das Aufgeben
jeder regulären Disziplin. Vielmehr bestand dieser Verfall in
einer zu weiten Jnterpretation der Regel, in Gebräuchen, die
offenbar dem Geiste des Gesetzgebers zuwider waren, in der
Einführung neuer Gewohnheiten und in einem Luxus in den
Bedürfnissen des irdischen Lebens, der seltsam mit der klösterlichen
Armut kontrastierte. Die klösterlichen Tugenden leuchteten in
vielen Klöstern noch in lebhaftem Glanze nnd das Benediktiner-
leben, so gemildert es auch war, blieb nichtsdestoweniger in
hoher Achtnng und Gunst. (Fortsetzuug folgt.)

Vermischtes.
. Die Ironie wird bei Gregor dem Korinther 1rspl -»-paar(-«

also desiniert: IJif-eures» åc-ei es-Feier; wie II«-stetig M-.70p.ek«.i-rz
«c0(3vaev·ci«0i- z.eai)� ünoupe«osw(;.

Literarifches.
.,Das alte und das neue Zentrum«, von Montanus

Kommissionsverlag von Peter Hanftein, Bonn. Preis I Mk. -� Der
Verfasser führt die Kämpfe vor, welche das alte Zentrum unter Windthorst
gegen die Bismarcksche Sozialreform geführt hat. Jetzt aber, meint er,
sehen wir das Zentrum mit den vollendeten Tatsachen sich abfinden
und allmählich selbst die moderne Sozialpolitik verteidigen. Sogar
Moraliften wie Lehmkuhl verteidigen nach ihm die Bismarcksche Sozial-
reform. Im dritten Kapitel wird das Zentrum als Partei des sozialen
Ausgleichs geschildert und besonders P. Pesch�s Definitionen der Begriffe
,,soziale Gerechtigkeit«, ,,Recht auf Sozialwohl«, ,,ausgleichende Ge-
rechtigkeit« kritisiert. Im vierten (Schluß-) Kapitel werden die Kon-
sequenzen gezogen, welche sich für Katholiken aus einer Abweichung von
den rechten Grundsätzen ergeben sollen: Katholiken dürfen nicht weiter
positiv mitarbeiten, sondern müssen sich auf freiwillige christliche
Organisation beschränken. Das aktuellste dürfte die Beschreibung der
,,Stellung des Klerus zur sozialen Not« sowie der Abfchnitt «Zentrum
und Episkopat« sein, weil hier der Schlüsfel für die Schwierigkeiten im
,,neuen Zentrum« gefunden sei und die Gründe für die Abneigung gegen
kirchliche Beeinflussung angegeben werden.

Stände-Okdmmg. Zeitschrift zur Heilung unserer sozialen Übel
auf chriftlicher Grundlage usw. Verlag der Gesellschaft der göttlichen
Liebe in Maria-Martental a. Rh. Geschäftsstelle: Koblenz, Laubach 40.
Preis pro Quartal 75 Pf. � Das 14. Heft dieses Jahrganges enthält
einen Artikel mit der l"lberschrift: ,,Eine parteipolitische Nebenregierung
in der kath. Kirche«.

Die Frage der Missionsalmoseu. Von A. Huonder s. J.
Herder, Freiburg. Preis 50 Pf. �� Immer wieder wird darauf hin-
gewiesen, daß von den Protestanteu für Missionszwecke weit mehr ge-
spendet werde, als von Katholiken. Darum hat P. Huonder s. J.
die Frage untersucht und kommt dabei zu folgendem Ergebnis: Es ist,
auch nach protestantisehen1 Zeugnis, nicht erwiesen, daß die Gesamtsumme
der protestantifchen Mifsionsgelder die der katholischen übertrifft. Von
den protestantischen werden große Bruchteile Zwecken zugeführt, die mit
der Verkündigung des Evangeliums in Heidenländern nichts zu tun
haben. Die katholischen Misstonsgelder reichen trotz ihrer Höhe und
trotz zweckmäßigfter Verwendung für die Bedürfnisse der großen Welt-
mission nicht hin und bedürfen dringend einer Vermehrung.

Hcimkchr. Stille Gedanken von l)1-. A. Donders. M. Glad-
bach 1910, Volksvereins-Verlag. Preis geb. 1,2() Mk» poftsrei 1,40 Mk.
� Inhalt: Stille der Seele. Sehnsncht nach Erlösung. Weihnachts-
friede. Tage der Einkehr. Die heilige Woche: Passionsbilder. Oster-
botschaft und Osterglaube. Vom Pfingstfest und der Kirche. Gott und
die Natur. Die Arbeit ein Gottesdienst. Vom Helfen und Heilen.
Gott und die Seele. Zum ewigen Leben. «

Altchriftliche nnd moderne Gedanken über Franenberuf.
Drei Aufsätze von Dr. J. Mausbach. (Apologetische Tagesfragen
Heft 6.) 4.��7. Auflage. M.-Gladbach l910, Volksvereins-Verlag.
Preis l Mk» poftfrei 1,20 Mk. -� Inhalt: I. Der hl. Ambrostus von
Mailand über Beruf und Würde der Frau. II. Ellen Key über Liebe
und Ehe. III. Pietätspflicht und freie Berufswahl im Frauenleben.
Das Gesamtbild des Frauenlebens nach Ambrosu1s enthält eine über-
raschendc Widerlegung der Angriffe auf das altkirchliche Frauenideal.
Für die modernste Theorie über Ehe und Liebe, die Lebenslehre Ellen
Keys, gibt es auf katholischer Seite keine andere so eingehende kritische
Beleuchtung wie in dieser Schrift.

Das Christentum der christlichen Getverksrhafteu. Von
J. Windolph in Bochum. l. und 2. Heft. Preis je 50 Pf., Kom-
missionsverlag »Der Arbeiter«, Berlin C. 25, Kaiserstraße 37. � Der
Verfasser erklärt, nicht Gegner der christlichen Gewerkschasten zu sein«
und bespricht die christlichen Getverkschafts-Grundsätze· Nicht Freude
am Streite habe ihm die Feder in die Hand gedrttckt, sondern der
Wunsch, eine hochwichtige Frage der Klärung näherzubringen. Das
Buch faßt das gesamte bisher in Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren
und Bttchern zerfireute Material zusammen.

Grundrifz der kath. AtIolonetik für die Oberklafse höherer
Lehranstalten. Von l)1-. Ketterer. München, R. Oldenbourg,
Verlagsbuchhandlung. Preis 1,20 Mk. -�� Das Buch ist nach Inhalt
und Ausftattnng sehr empfehlenswert.

Sancta Maria. Sechs Vorträge, gehalten in der Fastenzeit
1893 in Freiburg. Von Pfarrer H. Hansjakob. 4. verb. Auflage.
Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsh., 19l0. Preis 1,80 Mk. � Die
Schrift behandelt: Die Mutter Gottes, die Mutter nnd der Sohn, die
Mutter nnd das Kreuz, Maria unsere Mutter, Maria und ihre Ver-
ehrung, Maria und ihre Verherrlichung.
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llI0dittI.tl0l1es Ludovici de P0nte S. J. de p1·aecipuls Adel
1nysteriis de Hispanico in Latinun1 translatae a M. T re vinnio S. J»
de novo in lucem (latae cum A. I«ehmkuhl S. J. Bd. l1l, pars V.
F--il)u1-gi Brisg. sucnptibus He1·de1«, 1909. Preis 4 Mk. � Dieses
Buch gehört zur asketisch-mystischen Bibliothet, welche der Kardinal
Fischer ins Leben gerufen hat. In dieser konnte Ludwig de Ponte,
einer unserer größten Myftiker, nicht fehlen. Der vorliegende Band
umfaßt das Leiden Christi bis zur Grablegung einschließlich.

ilIersonal-Nachrichten.
Anftcllnngen nnd Befiirderuugen.

Ernannt wurde: Pfarrer Augustin Hause in Ohlau als Assessor
und Selretär des Fb. General-Vikar1at-Amtes. � Versetzt wurden:
Pfarrer Paul Pafchke in Wiesenthal zugleich als Pfarradministrator
in Poln.-Neudorf; Kaplan Franz Drosdek m N1eder-Marklowktz
als Pfarradministrator daselbst; Kaplan Eduard WyFtsk in Groß-
Grauden als Pfarradministrator daselbst; Pfarrer Alo1s Jenas in
Gorkau als solcher in H1indsfeld; Kreksv1lar Max Grabowski In
Frankenstein als Pfarradnnmstrator in Gorkau; Weltprkester Joses
Godziek in Ratibor als lV. Kaplan daselbst; WFltpVU�st(�t -JVfEf
Nil;-ke in Centawa als Kaplan in Ruda; Kaplan Viktor Otremba
in Ruder als solcher in Wittichenan; Kaplau Iosef Schneider In

Naumburg a. Qu. als Knratieverweser in Seitwann; Weltpriefter
Bersnhard Herzog in Striegau als Kaplan in Naumbnrg a. Qu;
Pfarrer Johannes Cygan in Brinnitz zugleich als Pfarradministrator
in Kupp; Weltpriester Anton Knbina In Birawa als ll. Kaplan
bei der Pfarrkirche Herz-Jesu in Berlin; Kaplan Leo Jackowski in
Ohlan als Pfarradminiftrator daselbst; Weltpriester Hugo Fronob er
in Heinrichau als Kaplan in Ohlau; Kaplan Josef Okrent in
Gleiwitz-Petersdorf als solcher in Nauen; Kaplan Franz Haas e in
Neuzelle als II. Kaplan in Gleiwitz-Petersdorf; Pfarradministrator
Johann Globisch bei St. Peter und Paul in Kattowitz als Pfarrer
daselbst; Pfarradminiftrator Edmund Tauf; in Thomaskirch als
solcher in Steubendorf; Kuratus Paul Wink·ler in Seitwann als
Pfarradministrator in Lossen, Archipresbyterat Ols.

Milde Gaben.
Vom 13. bis 26. September 1910. ·

Werk der hl« Kindheit. Gr.-Rosen durch H. Pf. Hillebrand
35.75 Mk» Breslau durch die Bistnmshauptkasse 288,95 Mk» Rath-
mannsdorf d. H. Pf. Paul inkl. zur Loskausung eines Heidenkindes
Ottilie zu taufen pro ut1·isque 139,30 Mk» Oberschöneweide d. H.
Kapl. Knietsch pro ut1·isque 40,30 Mk» Breslau St. Bonifatius d.
H. Kapl. Negwer Schule 19 3,80 Mk» Breslau St. Vinzenz d. H.
Kur. Woywode 60 Mk» Kattern d. H. Kaufmann Pohl pro un-isque
48,75 Mk» Kalkau d. H. Kapl. Kopka 100 Mk.

Gott bezahl�s! A. Sambale.

CJJlJr1Jsologug-.

Abonnements bei «allen Buchhandlungen und Po»stanstalten.
zu beziehen durch G. P. Aderholz� BUchhctUdluUg M

Dem hoehwiirdigen KleruS
wird der 51. Jahrgang der bewährten homiletischen Monatsschrift

Herausgegeben von Dompropft J. Berlage in Cöln zum Abonnement bestens empfohlen.
Jährlich j2 Heste, mit Oktober beginnend. Preis für den Jahrgang ist S Mk» direkt unter
Streifband 6,60 Mk. » »

Das 1 Heft wird auf Wunsch zur Einsicht gratis zugesandt.

Verlag von Ferdmand Schonmgl) m Paderborn;

-« Goffine5
- lsandpoltille
-? in durchaus neuer ?
E? Bearbeitung S

modern und praktisch
fein illustriert, geh. 10 Mk.

Augflihrlicl)er E Prospekterhältlich.
Verlag A. -E-untnann, Diilmen i. M.Breslau.

� - » A· -1.-- - �;�-.-

Jn unserem Verlage erschien:

Die vierte ;Hufl«age W«von «

, Eink1Z2k&#39;l Von» sogen.uerSt

Vortrage
für katholische Vereine

von
Franz gltunze,

Pfarrer in Wyssola.
Groß Oktav. 2 Bande von je 214 Seiten
Preis jedes Bandes 3 M., franko 3,20 M.Beide Bande in elegautem Lein(-nband geb. I

franko 7,30 M. -

G. V. Jlderholz� Buchhandlung, ,

F?J- ,Per E -

»"««e » l·loFsped�s2uM« S« ««-es· es«-«-ss«.E---si-
«g B SöT·h«sen-M-»zY»2.S ZU .-Z-Oe. so-. .- S .

re-t2U»... »  .

L«-H T(TT»TQQ�»�«�»

-

T

girrt-lau I, Ring 53.  l H

a en ltauptplälz2n ropa5.
� ANY, J -
N? -l :

Wir ofl"ec-ieren, solange der Vorrat reicht:
Retzbach, Dt·., Leitfaden für die soziale

Praxis. Dritte Anklage. Neu an-
statt 3 Mk. nur L III-

schönfeldet·, Dr» Geschichte der Kon-
gregati0n der l)armherz. Schwestern
vom heiligen Karl B0rromäus in
S(3hleslel1. Anstatt l,8() Mk. nur I IIII(-

-«
t,LI«- -

r«

-«�

kö
-X- Cl

-
�- »-- .

«  .Iungnitz, Dr» Die Kongregation der
U. » grauen Schwestern von der heiligen

Ellsab6tl1. Anstatt 2 Mk. nur I III(-

Theologisch - praktische Quartal-
Schrift. Jahrgang l905 und l909.
l(omplctt anstatt je 7 Mk. nur-je Z IIII(-

G. P. Allen-h01z� Buchhandlung
in Breslau.

.....

E z-J! » «
z,»-Ffeil-»« It-E�.-«».- --,-

00· --
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den Herren Geistlichen

m"h I GI«6Btes Etabljssement für Wohnungs-o B « Einrichtungen in je-(1e1« Preis!-take.
- streng ree1l. Enot·m billige, streng feste Preise. T Besichtigung erbeten. ,

:«z««2;gy.,».1.-«-»,..13. -»; KI«imke 8Z C0mp., Breslan, »
Neue Gmupenst1«n-He 7, am s0nn9I1p18tZ- «

= O It h te= .. . , -.H -« « « M .4nsste1lnngs1·-rnnie in sechs l(-tagen. M
!

. . f. !  �L.&#39;;« -E:«,. L « l; v . .  «. .
O· O

Zur ztkecIezect
empfehlen wir unser großes Lager vonO O

Brcslauer Praprinm.
Gewicht jedes Bandes nur 120 ge,

Stä1«ke IV» (-im.
Ølegant in ct1agriuie1·leIn. sctnva1«ken1 Leder
mil Goldstl1nitt. liiegsame »Ur-streut und abge-

1·nndete Einen.
Preis Mark 26,00.

Gebundcn in rot Leinwand a la Baedetcr
Mark 21,50.

Gcbnnden in braunem C-hagrinledcr
mit marmoriertcm Schnitt Mark 28,00
Auf 11)unsch senden wir gern einen Band

zur 2lnsicl·)t.
G. P. A(lerhol2� Bucl1l1dlg. in Bt«eslau.

Wir offerieren, soweit der Vorrat reicht:

Die Lehre von der
Verwaltung des heiligen 3;3uls-

fal:rsnnenteg.
(1Ein 3ijandl1uctJ der pralktiskl1en Moral.

Von Dr. Franz Loriuser,
weiland Domkapitular.

=- Zweite verbesserte Auslage. -T
Anstatt Mk. 4,50 nur 2 Mk» franlo Mk. 2,30.

Elegant geb. anstatt 6 Mk. nur 3 Mk.
G. III. 3derl1olz� Buchhdlg. in xBreHlan.

II« Bitte zu verlangen- H

(-II

AK
K-

.·-« -hIl. «·.

-T;  . · » FOR . ,» O   «»·· l(atal0g übel- echt a.ns1(�)1-11can1sc11e U . c II U« II I l« U« U ·7 F H L"«« ««"«ts«�PCl(. .. . -«-I.«.«,s. «»-,g ·s"-.,«»z«·«»-;F H-.. «w««!nnd n1achen besonders aufmerksam auf die «- ak.no".u.nI SoW.S ·aV.SI««
C « t, v  J( -; » ums P(-Mal-l-las-monIamlUU·UlUJcl« UUUlUI - UHglI c.  «- -   . » ,-. » .

4 Band« in 48o 1909 «3ormat1z0X70- » "sz«1szY"«3   ""·««7·«Y«" ·« J« km« l«rche« schu1eu·Zlmmek«« . . Z« « It I « »» ks4;:s»«-«H�«-· ; K» H  L:«.·-«; »  · » · .  - » , » .. -» · -auf jndisch»» Papier in schöm.n« qwß«.» H-«.tm.,i »· s»spH  H« »szsz; sz CI« Nu! ptetswu1(lsg(-, g.n«« v0t7«ugl-ehe Instit!ged1&#39;Uckt, Mit den t1e1lestl�ll OffizicU nnd dem  «  "«l;:. L» n1ente. w0k"1·it· vollste Giu«nntie ge-leistet wird.
«? « H - -«-Z -esse

�««- »·1:·".-�«  «« .i».��- «- ».
;  Sei Bat-Zahlung Vorzuges: ,.   .f,"«««�«7«.;·-;«,s-:T·-�««-« ss«·sJ()cl1 sind auch 1n0nittltche lii1tecs7«a,hlt1nge11 gestattet

ohne I(am!()gI)c«eise1«hö11n11g.
I«"1«enndli(klIen Ank"t1«ägen sieht h()(!l1aelmtngsv0ll entgegen

l(sI-clIenmussl(Sclusle in liegt-nsbuI-g Ia- Z-
Pt«3ilnt l)1«. l«�1«. X. II-tl)e1·l, I)i1-ekto1«.

LQQLQHLLOQQH �sQQLLQHHLHQQLL

reslauer Kakjee-R0stere1
Otto stit-blos-, BI«es1-tu I, n1.

Jmport- u. Versandhaus von ,Ftaffee, in elektrischer Hitze geröstet, Fee,
«Ftaliao, F)cl)oliokaden und allen anderen Artikeln für den Haushalt. �-

Z:7el«iktatess Obst- n. Gemiise-Konserven -� Wein 11. Zigarren. �� Verlaub
von 20 "zMarl"k an franl:o. � Verlangen Sie unsere Preisliste.

IIIF«7IV"f-"IITF-XVIII?IIIFTT«3V
Gegen Einsendnng v. 30 Pf. erhalten Sie � B �zlvci Proben, oder gegen Nachn. v. 16,50 TM. ,eine Pwbcmtc mit l2 Fl· 1mspr« pwisw« I von infachet bis zu rkichstet Ansslattnnq inO I I c « . . ·
N1erste1ner Weine groß« Auswa-

weiß, rot oder sortiert franko jeder deutschen j1lerkeict1nis lieh! t.1kl�!I ZU VkkUI1kU�

Gräslich von Schwcinitz�schcs Wehmut, &#39; · » »·
Nicrstcin a. Rh. 648. Bt·eslan l, Ring n-Z.

hierzu zwei Betlancn: 1. von«der Jus.KöseI�sEl)·eti VnchlFi·ndlmni ii7Kcnt-Meiji« 2. tu«-�sziispi«iI·?F«B-o"iJsGEDriulZcrci,«·Yaderborn.
Druck von R. Nischkowstv in Bres1au.

Eisenbal)nstation. Preis-liste ans Wunsch. G  oh- ·BUaud«mg« -




